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Satzung des Vereins  

„BI Wasserkamp e. V. 

für ein lebenswertes Hildesheim“ 

 

 

 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr  

 

(1) Der Verein führt den Namen „BI Wasserkamp e.V. für ein lebenswertes Hildesheim“. 

Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt dann den Zusatz „e. V.“. 

(2) Der Sitz des Vereins ist Hildesheim.  

(3) Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral. 

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

 

§ 2 Zweck des Vereins 
 

Der Zweck des Vereins ist:  

 

- der Erhalt der Lebensqualität der Bewohner/-innen der Stadt Hildesheim, insbesondere in den 

Stadtteilen Marienburger Höhe, Itzum und Marienburg, sowie  

- Erhalt und Förderung des Natur-, Klima- und Umweltschutzes und  

der Schutz des Orts- und Landschaftsbildes  

(gemäß § 52 Absatz 2 der Abgabenordnung, Punkte 8 und 22),  

-    der Schutz des Bodens vor übermäßiger Versiegelung sowie Erhalt vieler unversiegelter 

Flächen. 

 

      Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke i. S. d. Abschnitts 

„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: 

 

-  Einsatz für die Verringerung der Verkehrsbelastung auf der Marienburger Straße, 

- Kontakt zu Umwelt- und Naturschutzorganisationen, 

-   den Einsatz für den Erhalt nicht versiegelter Freiflächen im Stadtgebiet,  

-  den Einsatz für den Erhalt von Klimaschneisen in Stadt- und Kreisgebiet und in der Region,  

-  den Einsatz für den Erhalt der Landschaft, was die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die 

Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes und die Erholungsfunktion von 

Freiflächen sowie die biologische Vielfalt beinhaltet, 

-  Information der Öffentlichkeit zu Fragen des Naturschutzes und der Wohnungswirtschaft, 

-  politische Einflussnahmen wie Unterschriftensammlungen, Eingaben, Petitionen und 

Aktionen, 
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-  Einsatz für den Erhalt bzw. sogar die Verbesserung des Erhaltungszustandes des FFH-

Gebiets 382 Beuster (mit NSG „Am roten Steine“):  

• Verhinderung eines von der Stadtverwaltung in der Nähe geplanten Baugebietes und der 

damit verbundenen erheblichen Beeinträchtigung der Bürger/-innen und des 

Landschaftsbildes sowie der Konfliktpotenziale bei Naturschutz, Landschaftsschutz, 

Naturschutz und besonders bzgl. des FFH-Gebiets Beuster, 

• Verhinderung der Versiegelung des Wasserkamps,  

• Durchsetzung der Forderungen durch Einflussnahme auf alle damit befassten Institutionen 

und politischen Entscheidungsträger/-innen, 

• Einflussnahme auf alle kommunalen und anderen Institutionen, die mit der Planung des 

Baugebietes befasst oder zustimmungspflichtig sind, 

• Entwicklung weiterer Aktivitäten auch unter Ausschöpfung aller – auch juristischer – 

Möglichkeiten, die dem Erreichen des Zieles nutzen, 

• Veröffentlichung über den Stand der Planungen sowie über das Verhalten der an der 

Planung und Genehmigung beteiligten Behörden, 

• Zusammenarbeit und Koordinierung mit anderen Vereinen, Verbänden und Organisationen 

ähnlicher Zielsetzung, um die Interessen der Bürger/-innen erfolgreich vertreten zu können 

und damit eine stärkere Bürger/-innen-Beteiligung und mehr Transparenz bei den 

Planungsverfahren zu erreichen. 

- Einsatz für eine ressourcenschonende Bau- und Siedlungspolitik, 

- Mitarbeit in politischen Gremien zur Bau-, Siedlungs- und Verkehrspolitik, 

- Zusammenarbeit mit anderen Vereinen, Verbänden und Organisationen, sofern mit diesen 

zusammen dem Vereinszweck dienende Projekte durchgeführt werden sollen.  

 

     Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

 Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.  

 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 Ehrenamtlich tätige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Auslagen.  

Die Mitglieder des Vorstands können für ihren Arbeits- oder Zeitaufwand (pauschale) 

Vergütungen erhalten. Der Umfang der Vergütungen darf nicht unangemessen hoch sein. 

Maßstab der Angemessenheit ist die gemeinnützige Zielsetzung des Vereins. 

 

 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

  

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden. Über den 

schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet abschließend der Vorstand. 

(2) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Bei Minderjährigen 

ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter/-innen zu stellen. Der Vorstand 

entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Eine Ablehnung des Antrags 

muss er gegenüber dem oder der Antragsteller/-in nicht begründen.  
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(3) Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Mitglieder oder sonstige 

Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern auf 

Lebenszeit ernennen. 

 

 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

 

(1) Die Mitgliedschaft im Verein endet  

a) mit dem Tod des Mitglieds, 

b) durch freiwilligen Austritt, 

c) durch Streichung von der Mitgliederliste, 

d) durch Ausschluss aus dem Verein, 

e) bei juristischen Personen durch deren Auflösung. 

(2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur zum 

Ende des Geschäftsjahres erklärt werden.  

(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein 

ausgeschlossen werden, wenn es  

a) schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender Weise schädigt  

oder  

b) mehr als drei Monate mit der Zahlung seiner Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist und trotz 

zweimaliger schriftlicher Mahnung unter Androhung des Ausschlusses die Rückstände nicht 

eingezahlt hat. 

(4) Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den Gründen des 

Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese sind ihm mindestens zwei Wochen vorher 

mitzuteilen. 

 

 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder  

 

(1) Jedes Mitglied hat das Recht, die Einrichtungen des Vereins zu nutzen und an gemeinsamen 

Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes Mitglied hat gleiches Stimm- und Wahlrecht in der 

Mitgliederversammlung.  

(2) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern, insbesondere regelmäßig 

seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit es in seinen Kräften steht, das Vereinsleben 

durch seine Mitarbeit zu unterstützen. 

(3) Jedes Mitglied handelt eigenverantwortlich, eine Haftung seitens des Vereins ist 

ausgeschlossen. 

 

 

§ 6 Mitgliedsbeiträge  

 

(1) Jedes Mitglied hat einen im Voraus fällig werdenden Mitgliedsbeitrag zu entrichten.  

(2) Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird von der Mitgliederversammlung festgelegt.  

(3) Ehrenmitglieder sind von der Aufnahmegebühr und den Mitgliedsbeiträgen befreit. 
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§ 7 Organe des Vereins  

 

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

 

 

§ 8 Vorstand  

 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens einer und maximal fünf Personen. Über die Zahl der 

Vorstandsmitglieder entscheidet die Mitgliederversammlung bei der Bestellung des Vorstands.  

(2) Der/die Vorsitzende(n) vertritt bzw. vertreten den Verein von innen und nach außen jeweils 

einzelvertretungsberechtigt.  

(3) Der Vorstand hat Anspruch auf die Erstattung von Auslagen. Dem Vorstand kann eine 

Vergütung gezahlt werden. Über die Höhe der Vergütung entscheidet die 

Mitgliederversammlung.  

 

 

§ 9 Aufgaben des Vorstands 

 

Dem Vorstand des Vereins obliegen die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und die Führung 

seiner Geschäfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:  

(1) die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich der 

Aufstellung der Tagesordnung,  

(2) die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,  

(3) die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts,  

(4) die Aufnahme neuer Mitglieder. 

 

Der Vorstand kann im Einzelfall durch Beschluss der Mitgliederversammlung von den 

Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. 

 

 

§ 10 Bestellung des Vorstands  

 

(1) Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei 

Jahren einzeln gewählt. Mitglieder des Vorstands können nur natürliche Personen sein, die 

auch Mitglieder des Vereins sind; mit der Mitgliedschaft im Verein endet auch die 

Mitgliedschaft im Vorstand. Die Wiederwahl oder die vorzeitige Abberufung eines Mitglieds 

durch die Mitgliederversammlung ist zulässig. Ein Mitglied bleibt nach Ablauf der regulären 

Amtszeit bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt.  

(2) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden Mitglieder 

des Vorstands berechtigt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des Nachfolgers durch die      

Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen.  

(3) Besteht der Vorstand aus einer Person und diese muss zeitweise vertreten werden, wählt die 

Mitgliederversammlung eine/-n kommissarische/-n Vorsitzende/-n, bis der/die Vorsitzende 

sein/ihr Amt wieder versehen kann. Scheidet der Vorstand frühzeitig aus, wählt die 

Mitgliederversammlung eine/-n Nachfolger/-in bzw. unmittelbar zunächst eine/-n 

kommissarische/-n Vorsitzende/-n bis zur möglichen Wahl der/des Nachfolgenden. 
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(4) Besteht der Vorstand aus mehr als einer Person, sind diese jeweils einzelvertretungsberechtigt  

      je nach ihrer Position im Vorstand. So vertritt der/die 2. Vorsitzende als Stellvertreter/-in  

      den/die 1. Vorsitzende/-n, wenn diese/-r verhindert ist. Weitere Vorstandsmitglieder vertreten  

      die 1. und 2. Vorsitzenden jeweils als Einzelvertretungsberechtigte. 

 

 

§ 11 Beratung und Beschlussfassung des Vorstands  

 

(1) Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden von dem/der Vorsitzenden, 

bei  dessen/deren Verhinderung von seiner/ihrer Stellvertretung, einberufen. Eine 

Einberufungsfrist von einer Woche soll eingehalten werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, 

wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend sind. (Besteht der Vorstand nur aus einer Person, 

so muss nur diese anwesend sein.) Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 

Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung die seiner Stellvertretung.  

(2) Die Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren. Das Protokoll ist von dem/der 

Protokollführer/-in sowie von dem/der Vorsitzenden, bei dessen/deren Verhinderung von 

seiner/ihrer Stellvertretung oder einem anderen Mitglied des Vorstands zu unterschreiben. 

 

 

§ 12 Haftung 

 

(1) Nach §31 BGB haftet der Verein mit seinem Vermögen nur bei Vorsatz bzw. grober       

Fahrlässigkeit. 

(2) Mitglieder haften nicht mit ihrem persönlichen Eigentum für Ansprüche gegen den Verein. 

(3) Der Vorstand haftet mit seinem Privatvermögen nach § 31a BGB nur bei Vorsatz bzw. grober 

Fahrlässigkeit. Insofern haben die einzelnen Vorstandsmitglieder einen Freistellungsanspruch 

gegenüber dem Verein nach § 31a II 1 BGB.  

 

 

§ 13 Aufgaben der Mitgliederversammlung  

 

Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden Angelegenheiten: 

(1) Änderungen der Satzung,  

(2) die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge,  

(3) die Ernennung von Ehrenmitgliedern sowie der Ausschluss von Mitgliedern aus dem Verein,  

(4) die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands,  

(5) die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands,  

(6) die Auflösung des Vereins.  

 

 

§ 14 Einberufung der Mitgliederversammlung  

 

(1) Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, ist vom Vorstand eine ordentliche 

Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich (per Post oder per 
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E-Mail) unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung. 

Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich, Gäste können zugelassen werden. 

(2) Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens eine 

Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der 

Tagesordnung beantragen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Über Anträge zur 

Tagesordnung, die vom Vorstand nicht aufgenommen wurden oder die erstmals in der 

Mitgliederversammlung gestellt werden, entscheidet die Mitgliederversammlung mit der 

Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder; dies gilt nicht für Anträge, die eine 

Änderung der Satzung, Änderungen der Mitgliedsbeiträge oder die Auflösung des Vereins 

zum Gegenstand haben.  

(3) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es das 

Interesse des Vereins erfordert oder wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies 

schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt. 

 

 

§ 15 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung  

 

(1) Die Mitgliederversammlung wird von dem/der Vorsitzenden des Vorstands, bei dessen/ihrer 

Verhinderung von seiner/ihrer Stellvertretung und bei dessen/ihrer Verhinderung von einer 

durch die Mitgliederversammlung zu wählenden Versammlungsleitung geleitet.  

(2) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel aller 

Vereinsmitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, 

innerhalb von vier Wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit der gleichen 

Tagesordnung einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 

Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.  

(3) Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstimmung mit der Mehrheit der Stimmen 

der anwesenden Mitglieder. Kann bei Wahlen kein/-e Kandidat/-in die Mehrheit der Stimmen 

der anwesenden Mitglieder auf sich vereinen, so ist zwischen den beiden Bestplatzierten eine 

Stichwahl durchzuführen. Beschlüsse über eine Änderung der Satzung bedürfen der Mehrheit 

von drei Vierteln, der Beschluss über die Änderung des Zwecks oder die Auflösung des 

Vereins der Zustimmung von neun Zehnteln der anwesenden Mitglieder.  

(4) Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein Protokoll zu 

fertigen, das von dem/der Protokollführer/-in und von dem/der Versammlungsleiter/-in zu 

unterschreiben ist.  

 

 

§ 16 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, Wegfall steuerbegünstigter 

Zwecke  

 

(1) Im Falle der Auflösung des Vereins sind der/die Vorsitzende des Vorstands und seine/ihre 

Stellvertretung, sofern vorhanden, gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die 

Mitgliederversammlung keine anderen Personen beruft.  

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt      

das Vermögen des Vereins zu gleichen Teilen an den „NABU Landesverband Niedersachsen 

e. V.“ und den „LBU Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz Niedersachsen e. V.“, 

die es jeweils unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden haben. 
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(3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn dem Verein die Rechtsfähigkeit 

entzogen wurde.  

 

 

§ 17 Salvatorische Klausel 

 

Sollten Bestimmungen dieser Satzung oder künftig in ihr aufgenommene Bestimmung ganz oder 

teilweise rechtsunwirksam oder nicht durchführbar sein, so soll hierdurch die Gültigkeit der 

übrigen Bestimmungen der Satzung nicht berührt werden. Das Gleiche gilt, soweit sich 

herausstellen sollte, dass die Satzung eine Regelungslücke enthält. Anstelle der unwirksamen oder 

undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung 

gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am Nächsten kommt, was der Verein gewollt hat oder 

nach dem Sinn und Zweck der Satzung gewollt hätte, sofern bei Abschluss der Satzung oder bei 

der späteren Aufnahme einer Bestimmung der Punkt bedacht worden wäre. 

 

 

§ 18 Inkrafttreten 

 

Diese Satzung wird am  20.11.2024 von der Mitgliederversammlung beschlossen und tritt damit 

in Kraft. 

 

 

 


